
1. Bodendenkmäler 
 Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt werden, so ist dies dem 
 Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Archäologische Denkmalpflege, 
 oder der Unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen. 

C. Hinweise 

2. Sammlung und Verwendung von Niederschlagswasser 
2.1 Zur Schonung der Trinkwasserreserven ist das anfallende Nieder- 
 schlagswasser von den Dachflächen zu sammeln und 
 über eine Regenwassernutzungsanlage (zur Toilettenspülung 
 oder vergleichbarer ganzjähriger Nutzung) zu verwenden. Das Auffang- 
 volumen ist mit maximal 25 l/m² projizierter Dachfläche zu berechnen.  

1.4 Gem. § 23 (5) BauNVO i.V.m. §9 (1) Nr. 4 BauGB sind im Mischgebiet Stellplätze und 
Tiefgaragen sowohl auf den überbaubaren als auch auf den nichtüberbaubaren 
Grundstücksflächen zulässig. 

       Tiefgarage                                             TG

1. Gestaltungsfestsetzungen 
1.1 Dachform und Dachneigung 

Zur Frankfurter Straße sind geneigte Dächer (30°-45°) anzuordnen.  

B. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (§ 87 HBO 
i.V.m. mit § 9 Abs. 4 BauGB) 

4. Zuordnung der Ausgleichsmaßnahmen gem. § 9 (1a) BauGB 
 Die Maßnahmen der Ausgleichsflächen werden den poten- 
 tiellen Hochbaumaßnahmen zugeordnet. 
 
 
5. Ausnahmen gem. § 16 (6) BauNVO 
 
5.1. Vollgeschosse 
 Aus topographischen Gründen ist im Bereich des MI-Gebietes 
 Frankfurter Str./Hainstraße  im Souterain in Teilbereichen ein 
 zusätzliches Vollgeschoß zulässig. 

Textliche Festsetzungen 

A. Planungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 BauGB und der 
BauNVO) 

1. Art und Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB sowie der § 1 
 und 6 BauNVO) 

1.1. Die Art der Baugebiete sind gem. § 6 BauNVO als Mischgebiet (MI) 
 festgesetzt. 

1.2. Gem. § 1 (5) BauNVO sind Tankstellen und Vergnügungsstätten unzulässig. 

1.3. Gem. § 9 (1) Nr. 4 BauNVO sind am Gebäude Hainstraße Nr. 2 straßenseitig 
Vordächer (VD) oder Arkaden bis an die Grundstücksgrenze (über die Baugrenze 
hinaus) zulässig.

2. Flächen für das Anpflanzen und die Erhaltung von Bäumen und 
 Sträuchern (§ 9 (1) Nr. 25 a) und b) BauGB) 
 
2.1 Für die Pflanzung von Einzelbäumen sind standortgerechte heimische 
 Laubbäume oder gem. Pflanzliste oder hochstämmige Obstbäume an den 
 im Plan eingezeichneten Baumstandorten zu pflanzen und zu unterhalten. 

Die Standorte können im Einzelfall bis zu 5,00 m verschoben werden. 

3. Nutzungsregelungen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent- 
 wicklung von Natur und Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) 
 
3.1 Ausgleichsfläche A1: 

Der westliche Teil der Ausgleichsfläche weist bereits zum momentanen Zeitpunkt eine 
Obstbaumreihe auf. Diese soll durch weitere Obstgehölze ergänzt und zu einer 
Obstwiese entwickelt werden. Verwendung finden hier lediglich hochstämmig Sorten, 
wie: Goldpermäne, Roter Berlepsch, Brettacher, Rote Sternrenette, Gute Luise, 
Flaschenbirne etc.  Der Pfanzabstand sollte ca. 8,0 – 10,0 m betragen. Das darunter 
liegende Grünland ist weiterhin 2 mal im Jahr zu mähen.  
Die übrige Fläche A 1 ist wie gewohnt einer mehr oder weniger extensiven Nutzung (2 
bis max. 3 malige Mahd im Jahr) zu unterziehen. 
 

3.2 Ausgleichsfläche A2: 
Auf der Ausgleichsfläche A 2 wir eine wegebegleitende Hecke aus heimischen 
Straucharten (siehe Pflanzliste) gepflanzt. Der Pflanzabstand der Sträucher sollte 0,5 
– 1,0 m betragen. Die dient zum einen ebenfalls der Strukturbereicherung, schirmt die 
Bebauung von den Parkplätzen ab und betont zudem die geplante Fußwegeverbindung 
zwischen Frankfurter Straße und Park. 
 

3.3 Ausgleichsfläche A3: 
Im Bereich der Ausgleichsfläche A 3 soll eine verstärkte Randeinfassung des Parks 
erfolgen. Zudem sollen durch die Planung verloren gegangene Strukturen wieder neu 
geschaffen werden.  
Daher wird auf der Fläche eine Hecke/ großflächiger Gehölzbereich aus Sträuchern
und Bäumen 2. Ordnung, sowie einigen weinigen Bäumen 1. Ordnung geschaffen. Die
geplante Gehölzanpflanzung sollte zwar dicht, aber dennoch in Teilbereichen eine
gewisse Transparenz ermöglichen. Die Sträucher sind in einem Abstand von 0,5 – 1,0
m und die Bäume in einem Abstand von 12- 15 m zu pflanzen. Arten sind der
Pflanzliste zu entnehmen. Es ist darauf zu achten eine staffelartigen Aufbau des
Gehölzkomplexes durch die Pflanzung zu schaffen. 

 Sträucher 
 Rote Heckenkirsche  Lonicera xylosteum 
 Roter Hartriegel  Cornus sanguinea 
 Haselnuß  Corylus avellana 
 Weißdorn  Crataegus monogyna 
 Schlehe  Prunus spinosa 
 Hundsrose  Rosa canina 
 Himbeere  Rubus idaeus 
 Schwarzer Holunder  Sambucus nigra 
 
 Bäume 
 Feldahorn  Acer campestre 
 Bergahorn  Acer pseudoplatanus 
 Roßkastanie  Aesculus hippocastanum 
 Spitzahorn  Acer platanoides 
 Hainbuche  Carpinus betulus 
 Vogelkirsche  Prunus avium 
 Salweide  Salix caprea 
 Winterlinde  Tilia cordata 
 
 Hochstämmige Obstbäume - heimische Sorten 

Plangebiet 

      Vordächer                                           VD 

Übersichtskarte
(ohne Maßstab) 

D. Pflanzliste 

3. Im rückwärtigen Gebäudebereich dürfen Außenwandhöhen gemessen von der 
Oberkante der Stellplatzflächen 11,0 m nicht überschreiten. Jedes weitere 
Geschoß ist um jeweils min. 2,50 m zurückzusetzen. 
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